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Bekanntmachungen der Samtgemeinde Kirchdorf  

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Bahrenborstel  

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Bahrenborstel für das Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat 
der Rat der Gemeinde Bahrenborstel in der Sitzung am 03.12.2024 folgende Haushaltssat-
zung beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.142.100,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.567.900,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.095.300,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.437.500,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 4.000,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 780.000,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.099.300,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 4.217.500,00  € 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.000,00 € festgesetzt. 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 349.000,00 € festge-
setzt. 

 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) 

390 v. H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 216 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
 

§ 6 
 

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
2.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. 

 
 
 Gemeinde Bahrenborstel 
 
 
Bahrenborstel, den 03.12.2024 ………………………………… 
 (Stelloh) 
 Bürgermeister 
  
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 11 
NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 
NKomVG mit Verfügung vom 23.12.2024 (Az.: V-30/2024/00441) mitgeteilt, dass er die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Bahrenborstel für das Haushaltsjahr 2025 nicht beanstan-
den werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werk-
tagen (außer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der 
Samtgemeinde-verwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
 
Kirchdorf, den 09.01.2025 
 
Gemeinde Bahrenborstel 
(Stelloh) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Barenburg 

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Barenburg für das Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Barenburg in der Sitzung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.576.800,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.133.700,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.518.400,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.988.500,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 407.000,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.518.400,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 4.395.500,00  € 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 419.000,00 € festge-
setzt. 

 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) 

390 v. H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 229 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
 

§ 6 
 

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
2.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. 

 
 

 Gemeinde Barenburg 
 
 

Barenburg, den 28.11.2024 ………………………………. 
 (Röper) 
 Bürgermeister 
  
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 11 
NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 
NKomVG mit Verfügung vom 23.12.2024 (Az.: V-30/2024/00427) mitgeteilt, dass er die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Barenburg für das Haushaltsjahr 2025 nicht beanstanden 
werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werk-
tagen (außer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der 
Samtgemeinde-verwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
 
Kirchdorf, den 09.02.2025 
 
Gemeinde Barenburg 
(Röper) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Freistatt  

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Freistatt für das Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat 
der Rat der Gemeinde Freistatt in der Sitzung am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 345.200,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 393.300,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 341.700,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 386.000,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 29.000,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 183.000,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 370.700,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 569.000,00  € 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 56.000,00 € festge-
setzt. 

 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) 

390 v. H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 209 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
 

§ 6 
 

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
2.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. 

 
 

 Gemeinde Freistatt 
 
 

Freistatt, den 10.12.2024 ………………………………… 
 (Cording) 
 Bürgermeister 
  
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 11 
NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 
NKomVG mit Verfügung vom 02.01.2025 (Az.: V-30/2025/00002) mitgeteilt, dass er die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Freistatt für das Haushaltsjahr 2025 nicht beanstanden 
werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werk-
tagen (außer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der 
Samtgemeinde-verwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
 
Kirchdorf, den 09.01.2025 
 
Gemeinde Freistatt 
(Cording) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Kirchdorf  

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchdorf für das Haushaltsjahr 2025 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat 
der Rat der Gemeinde Kirchdorf in der Sitzung am 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 10.598.100,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 8.465.200,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.476.800,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.967.600,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 95.000,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 3.264.500,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 10.571.800,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 11.232.100,00  € 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.746.000,00€ fest-
gesetzt. 

 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) 

390 v. H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 216 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
 

§ 6 
 

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von  
2.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. 

 
 

 Gemeinde Kirchdorf 
 
 

Kirchdorf, den 12.12.2024 ………………………………… 
 (Könemann) 
 Bürgermeister 
  
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 11 
NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 
NKomVG mit Verfügung vom 30.12.2024 (Az.: V-30/2024/00452) mitgeteilt, dass er die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchdorf für das Haushaltsjahr 2025 nicht beanstanden 
werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werk-
tagen (außer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der 
Samtgemeinde-verwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
 
Kirchdorf, den 09.01.2025 
 
Gemeinde Kirchdorf 
(Könemann) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Varrel  

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Varrel für das Haushaltsjahr 2025 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Varrel in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.131.600,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.833.200,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.083.200,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.683.100,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 252.800,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 25.000,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.336.000,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.708.100,00  € 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 347.000,00 € festge-
setzt. 

 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) 

390 v. H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 174 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
 

§ 6 
 

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
2.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. 

 
 

 Gemeinde Varrel 
 

 
Varrel, den 17.12.2024 ………………………………… 
 (Wöltje) 
 Bürgermeister 
  
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 11 
NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 
NKomVG mit Verfügung vom 02.01.2025 (Az.: V-30/2025/00003) mitgeteilt, dass er die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Varrel für das Haushaltsjahr 2025 nicht beanstanden 
werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werk-
tagen (außer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der 
Samtgemeinde-verwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
 
Kirchdorf, den 09.01.2025 
 
Gemeinde Varrel 
(Wöltje) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Gemeinde Wehrbleck  

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Wehrbleck für das Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Wehrbleck in der Sitzung am 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.044.400,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.430.400,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 947.800,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.300.300,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 49.500,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 25.000,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 997.300,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.325.300,00  € 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 157.000,00 € festge-
setzt. 

 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-
steuer A) 

390 v. H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 163 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
 

§ 6 
 

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
2.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. 

 
 

 Gemeinde Wehrbleck 
 

 
Wehrbleck, den 05.12.2024 ………………………………… 
 (Kellermann) 
 Bürgermeister 
  
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 11 
NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 
NKomVG mit Verfügung vom 27.12.2024 (Az.: V-30/2024/00445) mitgeteilt, dass er die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Wehrbleck für das Haushaltsjahr 2025 nicht beanstanden 
werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werk-
tagen (außer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der 
Samtgemeinde-verwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
 
Kirchdorf, den 09.01.2025 
 
Gemeinde Wehrbleck 
(Kellermann) 
Bürgermeister 
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